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WICHTIGER HINWEIS:
Um die Gefahr zu reduzieren, dass Sie unpassende Vertragsmuster bzw. Musterschreiben verwenden oder in gesetzwidriger Weise ändern, ersuchen wir Sie, folgende Tipps zu beachten:
1. Überprüfen Sie zuerst, ob das verwendete Vertragsmuster bzw. Musterschreiben für Ihren Sachverhalt passt!
2. Nehmen Sie Änderungen nur in unbedingt notwendigem Ausmaß vor! Die Texte sind branchenneutral gestaltet. Beachten Sie unbedingt die Erläuterungen am Ende des Dokumentes!
3. Im Falle von Unklarheiten wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihre Wirtschaftskammer!












Stand: Juli 2024

Dies ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 09 90907, Kärnten, Tel. Nr.: 05 90904, Niederösterreich, Tel. Nr.: (02742) 851-0, 
Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90909, Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0, Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-0, 
Tirol, Tel. Nr.: 05 90905-1111, Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0, Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-1010.
Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://wko.at. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter!








ERKLÄRUNG ÜBER DIE ERRICHTUNG
EINER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG



Die Person ………………..… erklärt, eine Gesellschaft nach den Bestimmungen des GmbHG zu gründen.

§ 1. Firma
Die Gesellschaft führt die Firma ……..
§ 2. Sitz 
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in ……...
§ 3. Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist ……….
§ 4. Stammkapital
Das Stammkapital beträgt 10.000 EUR. Das Stammkapital wird vom Alleingesellschafter …………………..………, geb. am ………..…, zur Gänze übernommen. 
§ 5. Geschäftsjahr
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch und endet am darauffolgenden 31. Dezember. Danach beginnt das Geschäftsjahr jeweils am 1. Jänner und endet am darauffolgenden 31. Dezember.
§ 6. Geschäftsführer
Der Alleingesellschafter …, geb. am …, wird für die Dauer seiner Gesellschaftereigenschaft zum Geschäftsführer mit selbständiger Vertretungsbefugnis bestellt.
§ 7. Kosten und Abgaben
Die Kosten der Gründung werden bis zum Höchstbetrag von 500 EUR von der Gesellschaft ersetzt.
§ 8. Verteilung des Bilanzgewinns
Die Verteilung des Bilanzgewinnes bleibt der gesonderten Beschlussfassung von Jahr zu Jahr vorbehalten.
Erläuterung
Dieses Muster eignet sich ausschließlich für eine einfache Gründung einer GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer eine natürliche Person ist. Die Stammeinlagen betragen in Summe 10.000 EUR, die zur Hälfte einzubezahlen sind. Alleingesellschafter und handelsrechtlicher Geschäftsführer sind ident.

Diese Erklärung über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gesetzlich beschränkt. Es ist zwar nicht notwendig, dieses Muster ausgefüllt dem Notar vorzulegen, in diesem seinem Umfang führt die Erklärung zu besonders reduzierten Kosten für den Notariatsakt und die damit verbundenen Beglaubigungen. Dieser günstige Tarif ist aber auch gültig, wenn der zu bestellende Geschäftsführer nicht ident ist mit dem einzigen Gesellschafter oder wenn ein höheres Stammkapital gewünscht wird.

Hingewiesen wird darauf, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine GmbH Gründung auch vereinfacht, d.h. ohne die ansonsten zwingende Beiziehung eines Notars, gegründet werden kann.

Beachten Sie, dass bei der Frage der Wahl der optimalen Rechtsform nicht nur Haftungs- sondern auch andere – insbesondere sozialversicherungs- und steuerrechtliche (s. dazu https://www.wko.at/steuern/wahl-rechtsform-steuerliche-sicht) – Aspekte eine Rolle spielen. Lassen Sie sich daher im Zweifel vorher durch Experten beraten, die Ihnen selbstverständlich auch bei Ihrer Wirtschaftskammer sehr gerne zur Verfügung stehen.

Über den Notariatsakt und die damit verbundenen Beglaubigungen hinaus ist es sinnvoll, dass der Notar beauftragt wird, die Firmenbucheingabe zu verfassen sowie die elektronische Antragstellung beim Firmenbuch durchzuführen. Diese Leistungen sind zusätzlich zu bezahlen.


Firma: Die GmbH kann zwischen einer Namens-, Sachfirma oder einer Phantasiebezeichnung als Firma wählen. Sonstige Zusätze (Geschäftsbezeichnungen, Tätigkeitsangaben, Markenzeichen) können ebenfalls eingetragen werden, sofern sie nicht wesentlich irreführend oder verwechslungsfähig sind. Die Firma der Gesellschaft muss jedenfalls den Rechtsformzusatz „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ bzw. entsprechend abgekürzt („GmbH“, „Ges.m.b.H.“ oder „Gesellschaft m.b.H.“) enthalten.


Sitz: Als Sitz ist eine politische Gemeinde (z.B. Wien, Linz) anzugeben ohne nähere Adresse.


Unternehmensgegenstand: Beschreibt den Bereich und die Art der Tätigkeit der GmbH.


Stammkapital: Das Stammkapital nach diesem Muster entspricht den Mindesterfordernissen des § 6 GmbHG (10.000 EUR). Alle Anteile sind von einer einzigen natürlichen Person zu halten. Die Hälfte davon, sohin 5.000 EUR, sind sofort bar einzuzahlen. 

Der Gesellschafter haftet persönlich für die nicht einbezahlten Stammeinlagen. Selbstverständlich steht es frei, das gesamte Stammkapital sofort zur Gänze einzuzahlen. Das Muster müsste dann entsprechend adaptiert werden.


Geschäftsführer: Die GmbH muss einen handelsrechtlichen Geschäftsführer haben, der die GmbH nach außen vertritt und die Geschäfte der GmbH leitet. Der alleinige Gesellschafter ist nach diesem Muster zugleich der einzige Geschäftsführer.
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